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Dieses Posting setzt den Beitrag über die strukturelle Seite der
Konstitutionalisierung fort.
Strukturelle Kopplungen haben die »paradoxe« Funktion, die Teilsysteme der
Gesellschaft zu verknüpfen und sie dabei gleichzeitig auf Abstand zu halten.
»Politische Verfassungen haben in systemtheoretischer Sicht die konstitutive
Funktion, die in der Neuzeit gewonnene Autonomie der Politik gegenüber ›fremden‹
religiösen, ökonomischen, militärischen Machtquellen dadurch abzustützen, dass sie
das der Politik ›eigene‹ Machtmedium formalisieren.« [1]Teubner, Verfassungen ohne
Staat?, 2010, Internetfassung S. 17.
Eine »Verfassung« stützt die Autonomie des Systems gegenüber anderen
Systemen, und zwar – paradoxerweise Weise, möchte man sagen – dadurch, dass
mit ihr das System seinen eigenen Expansionsdrang bremst. Die Verfassung des
Staates ist fungiert als strukturelle Kopplung zwischen Politik und Recht. Zentrale
Bestandteile der Verfassung sind Grundrechte und Gewaltenteilung. Grundrechte
markieren und stützen die soziale Differenzierung, die sich in den Gesellschaften
der westlichen Welt herausgebildet hat. Gewaltenteilung sorgt dafür, dass das
Rechtssystem tut, was die Politik verlangt, allerdings nur, soweit das Verlangen
»verfassungsgemäß« in Gesetzesform geäußert wird. Umgekehrt kann sich die
Politik nur noch in eben dieser Form in das Recht einmischen. Mit der
Staatsverfassung legt die Staatsgewalt sich selbst Zügel an. Als strukturelle
Kopplung von Recht und Politik erzeugt die Verfassung einen Meta-Code, der die
Systemcodes überlagert, und zwar den Code verfassungsmäßig/verfassungswidrig.
So wirkt die Verfassung als Selbstbeschränkung der Politik. [2]Luhmann, RdG 446,
468 ff.
Die Analogie legt nahe, dass auch transnationale Rechtsregimes sich durch eine
»Verfassung« selbst beschränken könnten. Über diese Analogie werden die neuen
transnationalen Rechtsregime als »globale Zivilverfassungen« in den Adelsstand
des Verfassungsrechts erhoben: Die privaten Rechtsregimes verfügen über
strukturelle Kopplungen zu anderen Systemen. Die strukturelle Kopplung des
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Rechts mit der Politik heißt Verfassung. Also verfügen die Regimes über eine
Verfassung, wenn es ihnen gelingt, sich mit anderen Systemen strukturell zu
verkoppeln. Und so werden aus autonomen Privatregimes Verfassungen. Sicher
kann man den Verfassungsbegriff so definieren, dass auch die Satzung eines
Kaninchenzüchtervereins darunter fällt. Aber das ist höchst unzweckmäßig.
Der Gedanke der Selbstbeschränkung bleibt aber interessant, weil damit eine
Einfallstelle für die Gemeinwohlorientierung von transnationalen Rechtsregimes
benannt wird, die herkömmlich mit der »öffentlichen« Seite des Rechts in
Verbindung gebracht wird. Nach dem Vorbild der Staatsverfassungen soll das neue
Weltrecht sich mit den anderen Teilsystemen der Gesellschaft in einer Weise
verkoppeln, die deren Expansionsdrang Zügel anlegt.
»Der Witz der Meta-Codierung aber liegt nun darin, dass sie nicht nur dem
Rechtscode übergeordnet ist, sondern zugleich dem Wirtschaftscode, dass sie also
alle ökonomisch binär codierten Operationen der Unternehmung der Reflexion
aussetzt, ob sie den Grundsätzen einer öffentlichen Verantwortung der
Unternehmung entsprechen oder nicht.« [3]Selbst-Konstitutionalisierung, 2010, 10 f.
Unerklärt bleibt, wieso auch diese Verfassungen miteinander in Konflikt geraten;
Vgl. Fischer-Lescano/Teubner, Regime-Kollisionen, 2006, 26: »In der … Continue
reading
Die Idee ist einleuchtend. Aber vielleicht ist sie zu schön, um wahr zu sein. Woher
kommt die Zuversicht, dass die Selbstkonstitutionalisierung auch zu einer
sozialverträglichen Selbstbeschränkung führt? »Theoretisch« gibt es dafür keine
andere Begründung als die Analogie zur Staatsverfassung. Die Ausdifferenzierung
der Gesellschaft in Funktionssysteme und die Ausbildung struktureller Kopplungen
sind evolutionäre Prozesse. Luhmann verwies auf die politische Situation im letzten
Drittel des 18. Jahrhundert, in dem in den USA die explizit ausformulierte
Staatsverfassung erfunden wurde. Der dafür nötige »Druck« resultierte aus zwei
sozialen historischen Entwicklungen. Die feudalistischen Verhältnisse in Europa
hatten sich wirtschaftlich überlebt und die Kolonien in der neuen Welt wollten vom
Mutterland politisch unabhängig werden. Die Folgerung liegt nahe, dass sich mit
dem aktuellen Evolutionsschub der weltweiten Ausbreitung der Funktionssysteme
auch neue strukturelle Kopplungen aufbauen, die einen wechselseitigen Verkehr
über die Systemgrenzen hinweg ermöglichen, ohne die Grenzen einzureißen. Aber
was sich am Ausgang des 18. Jahrhunderts ereignete, war geprägt durch eine
konkrete historische Situation, das Ergebnis deshalb kontingent, das heißt es hätte
unter anderen Umständen anders ausfallen können. Tatsächlich gab und gibt es
Staatsverfassungen, die das Verhältnis zwischen Recht und Politik weniger
freundlich gestalten. In vielen Staaten ist zu beobachten, dass auch autoritäre oder
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diktatorische Regime die Grenzen zwischen Politik und Recht nicht ganz abschaffen,
sondern mindestens äußerlich auf demokratischen Wahlen und rechtliche Formen
sogar gesteigerten Wert legen. Deshalb kann Theorie nicht versprechen, dass eine
Konstitutionalisierung immer die erhofften positiven Wirkungen hat. Die Evolution
schlägt nicht unbedingt den Kurs ein, den ihre Theoretiker sich wünschen. Man
muss auch bösartige strukturelle Kopplungen für möglich halten.
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↑1 Teubner, Verfassungen ohne Staat?, 2010, Internetfassung S. 17.
↑2 Luhmann, RdG 446, 468 ff.

↑3

Selbst-Konstitutionalisierung, 2010, 10 f. Unerklärt bleibt, wieso auch diese
Verfassungen miteinander in Konflikt geraten; Vgl. Fischer-Lescano/Teubner,
Regime-Kollisionen, 2006, 26: »In der Fragmentierung des globalen Rechts
wirken genuine Verfassungskonflikte, die letztlich über autonome
Rechtsregimes vermittelt auf in der Weltgesellschaft institutionalisierte
Rationalitätenkollisionen zurückzuführen sind.«
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